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Wichtige Informationen für Sie als Steuerpflichtigen 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir möchten Sie über die wichtigsten Änderungen in Gesetzgebung und Rechtsprechung 
informieren. 
 
Folgende Themen lesen Sie im Einzelnen: 
 

• Fälligkeitstermine Steuern/Sozialversicherung Mai und Juni 2009 

Arbeitgeber/Arbeitnehmer 
• Änderung der Lohnsteuerfestsetzung nach Übermittlung der Lohnsteuerbescheinigung 
• Höhere Pauschalen beim berufsbedingten Umzug 
• Keine Anwendung der 1 %-Regelung bei Privatnutzung eines Werkstattwagens 
• Verfall wegen Krankheit nicht genommener Urlaubsansprüche widerspricht 

europäischem Recht 

Unternehmer 
• Grundstück im Sonderbetriebsvermögen kann Gegenstand eines ruhenden 

Gewerbebetriebs sein 

Umsatzsteuer 
• Besteuerungsart in der Umsatzsteuer kann nach Eintritt der formellen Bestandskraft 

der Jahressteuerfestsetzung nicht rückwirkend gewechselt werden 
• Zwingende Angabe des Lieferzeitpunkts in einer Rechnung als Voraussetzung für den 

Vorsteuerabzug 

Alle Steuerpflichtige 
• Krankengeld aus der gesetzlichen Krankenversicherung unterliegt dem 

Progressionsvorbehalt 
• Keine Steuerermäßigung bei haushaltsnahen Dienstleistungen für bar bezahlte 

Handwerkerrechnungen 
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Eltern 
• Anspruch auf Kindergeld für Arbeit suchende Kinder 

Erbschaft-/Schenkungsteuer 
• Schenkungsteuerbefreiung bei Übertragung des Eigentums an einem nur teilweise als 

Familienwohnung genutzten Haus 
• Kein Betriebsvermögensfreibetrag für eine Anteilsschenkung unter 

Vorbehaltsnießbrauch 
 
 
Haben Sie Fragen oder wünschen Sie einen Beratungstermin? Rufen Sie uns an oder 
senden Sie eine E-Mail. 
 
«ZMSD/Mdt/Grußformel» 



 

 

Fälligkeitstermine Steuern/Sozialversicherung Mai und Juni 2009 

S T E U E R A R T F Ä L L I G K E I T 

Lohnsteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag1 

11.5.2009 10.6.2009 

Umsatzsteuer 11.5.20092 10.6.20093 

Einkommensteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Entfällt 10.6.2009 

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag Entfällt 10.6.2009 

14.5.2009 15.6.2009 Ende der Schonfrist  Überweisung4 

obiger Steuerarten 

bei Zahlung durch:  Scheck5 
6.5.2009 5.6.2009 

Sozialversicherung6 27.5.2009 26.6.2009 

Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag Seit dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf 
entfallende Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten 
Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige 
Finanzamt abzuführen. 

 

1 Für den abgelaufenen Monat. 
2 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat; bei Vierteljahreszahlern 
mit Dauerfristverlängerung für das vorangegangene Kalendervierteljahr. 

3 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. 

4 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem 
Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen 
Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu 
drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die 
Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

5 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim 
Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

6 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag 
des laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das 
Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. 
Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 25.5./24.6.2009) an die jeweilige 
Einzugsstelle übermittelt werden. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die 
Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. 
Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

ARBEITGEBER/ARBEITNEHMER 

Änderung der Lohnsteuerfestsetzung nach Übermittlung der 
Lohnsteuerbescheinigung 

Die Anmeldung der laufenden Lohnsteuern gilt als Steuerfestsetzung unter Vorbehalt der 
Nachprüfung. Eine Änderung der Entrichtungsschuld ist so lange möglich, wie der 
Vorbehalt der Nachprüfung besteht oder bis Festsetzungsverjährung eingetreten ist. Aus 
den einkommensteuerlichen Vorschriften ergibt sich, dass eine Änderung des 
Lohnsteuerabzugs nur bis zur Übermittlung oder Ausschreibung der 
Lohnsteuerbescheinigung zulässig ist. Daraus konnte man schließen, dass nach 
Übermittlung der Daten der Lohnsteuerbescheinigung eine Änderung der angemeldeten 
Lohnsteuer nicht mehr möglich ist. 

Der Bundesfinanzhof hat hier für Klarheit gesorgt. Das Gericht weist darauf hin, dass die 
Änderungsvorschriften der Abgabenordnung Vorrang haben. Danach ist die Änderung 
einer Vorbehaltsfestsetzung im Rahmen der gesetzlich festgelegten Fristen und damit 
auch die Änderung einer Lohnsteuer-Entrichtungsschuld möglich. 



 

 

 

Höhere Pauschalen beim berufsbedingten Umzug 

Das Bundesministerium der Finanzen hat höhere Pauschalen für Umzugsauslagen und 
umzugsbedingte Unterrichtskosten festgelegt: 

 Umzugsauslagen in € Für zusätzlichen 
Unterricht 

Ledige ab dem 1.1.2008 585,00 1.473,00 

Ledige ab dem 1.1.2009 602,00 1.514,00 

Ledige ab dem 1.7.2009 628,00 1.584,00 

Verheiratete ab dem 1.1.2008 1.171,00 1.473,00 

Verheiratete ab dem 1.1.2009 1.204,00 1.514,00 

Verheiratete ab dem 1.7.2009 1.256,00 1.584,00 

 

Für jede weitere Person (Kinder oder Verwandte, die auch nach dem Umzug mit in der 
neuen Wohnung leben) wird ein zusätzlicher Pauschbetrag von 258 € ab 1.1.2008, 265 € 
ab 1.1.2009 und 277 € ab 1.7.2009 gewährt. 

Zusätzlich sind z. B. die Kosten für die Beförderung des Umzugsguts von der bisherigen 
zur neuen Wohnung, Versicherungskosten gegen Transport- und Bruchschäden, 
Fahrtkosten, Schönheitsreparaturen in der alten Wohnung, Ummeldegebühren, 
Anpassung der Anschlüsse und ggf. Mietentschädigungen für die bisherige sowie Miete 
für die neue Wohnung bis zum Umzug abzugsfähig. 

Voraussetzung für die Anerkennung als berufsbedingter Umzug ist, dass sich die Fahrtzeit 
um wenigstens eine Stunde verkürzt, wobei Hin- und Rückfahrt getrennt zählen. Eine 
Ersparnis von 30 Minuten bei der Hin- und 30 Minuten bei der Rückfahrt reichen also aus. 

Keine Anwendung der 1 %-Regelung bei Privatnutzung eines Werkstattwagens 

Die Anwendung der 1 %-Regelung für die private Nutzung eines überlassenen 
Kraftfahrzeugs gilt nicht für zur Privatnutzung ungeeignete Dienstwagen, wie der 
Bundesfinanzhof festgestellt hat. Dazu zählen z. B. Werkstattwagen oder andere 
Fahrzeuge, die auf Grund ihrer Beschaffenheit und Einrichtung so gut wie ausschließlich 
nur zur Beförderung von Gütern bestimmt sind. 

In dem konkreten Fall ging es um einen zweisitzigen Kastenwagen mit einem 
fensterlosen Aufbau. Das Fahrzeug war mit Materialschränken und -fächern sowie mit 
Werkzeugen ausgestattet und mit einer auffälligen Beschriftung versehen. Dieses 
Fahrzeug nutzte der Gesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH. Nach Aussage des 
Gerichts ist bei Überlassung eines Dienstwagens an einen Arbeitnehmer grundsätzlich 
von einer privaten Mitbenutzung des Fahrzeugs auszugehen. Eine pauschalierte 
Bewertung dieses Vorteils kommt jedoch nicht in Frage, wenn ein solches Fahrzeug 
typischerweise nicht zum privaten Gebrauch geeignet ist. Die Feststellungslast für die 
Bewertung einer privaten Nutzung liegt in diesem Fall beim Finanzamt. 

Verfall wegen Krankheit nicht genommener Urlaubsansprüche widerspricht 
europäischem Recht 

Der Europäische Gerichtshof hat entschieden, dass Rechtsvorschriften, wonach wegen 
Arbeitsunfähigkeit nicht verwirklichte Urlaubsansprüche im Folgejahr nach einer 
Übergangszeit verfallen, nicht mit höherrangigem europäischen Recht vereinbar und 
unwirksam sind. Dies gilt auch für Rechtsvorschriften, aus denen hervorgeht, dass für 
solche angeblich verfallenen Urlaubsansprüche kein finanzieller Ausgleich geleistet 
werden muss. Auch sie verstoßen gegen Europarecht und sind unwirksam. 

EU-Mitgliedstaaten könnten, so der Gerichtshof, den Verlust des Anspruchs auf bezahlten 
Jahresurlaub am Ende des Bezugszeitraums oder eines Übertragungszeitraums nur unter 
der Voraussetzung vorsehen, dass der betroffene Arbeitnehmer tatsächlich die 
Möglichkeit hatte, seinen Urlaubsanspruch auszuüben. Dies gelte auch, wenn ein 
Arbeitsverhältnis inzwischen beendet wurde. 



 

 

Demgemäß kommt der Gerichtshof zu dem Ergebnis, dass der Anspruch auf bezahlten 
Jahresurlaub nicht erlöschen darf, wenn der Arbeitnehmer während des gesamten 
Bezugszeitraums oder eines Teils davon krankgeschrieben war und seine 
Arbeitsunfähigkeit bis zum Ende seines Arbeitsverhältnisses fortdauerte, weshalb er 
seinen Anspruch auf bezahlten Jahresurlaub nicht ausüben konnte. 

Bei der in diesem Fall zu zahlenden finanziellen Vergütung für nicht genommenen 
bezahlten Jahresurlaub sei der Arbeitnehmer so zu stellen, als hätte er diesen Anspruch 
während der Dauer seines Arbeitsverhältnisses verwirklicht. Folglich sei das gewöhnliche 
Arbeitsentgelt des Arbeitnehmers, das während der dem bezahlten Jahresurlaub 
entsprechenden Ruhezeit weiterzuzahlen ist, auch für die Berechnung der finanziellen 
Vergütung für bei Beendigung des Vertragsverhältnisses nicht genommenen Jahresurlaub 
maßgebend. 

UNTERNEHMER 

Grundstück im Sonderbetriebsvermögen kann Gegenstand eines ruhenden 
Gewerbebetriebs sein 

Ein Gesellschafter hatte seiner Personengesellschaft ein für deren Schmuckeinzelhandel 
notwendiges Grundstück vermietet. Es gehörte deshalb zu seinem sog. 
Sonderbetriebsvermögen. Nachdem die Personengesellschaft insolvent geworden war, 
vermietete er es an Dritte. Mit dem Finanzamt stritt er darüber, ob das Grundstück für 
sich auch Gegenstand eines sog. ruhenden Gewerbebetriebs sein kann. In diesem Fall 
muss es nicht unter Aufdeckung der stillen Reserven ins Privatvermögen überführt 
werden. 

Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass das Grundstück für sich ein ruhender 
Gewerbebetrieb ist, weil es eine wesentliche Betriebsgrundlage für den 
Schmuckeinzelhandel darstellt. 

Hinweis: Der Gesellschafter hat ein jederzeitiges Wahlrecht, die Betriebsaufgabe zu 
erklären und das Grundstück ins Privatvermögen zu überführen. 

UMSATZSTEUER 

Besteuerungsart in der Umsatzsteuer kann nach Eintritt der formellen 
Bestandskraft der Jahressteuerfestsetzung nicht rückwirkend gewechselt 
werden 

Die Umsatzsteuer ist grundsätzlich nach vereinbarten Entgelten zu berechnen (sog. 
Sollbesteuerung). Unter bestimmten Voraussetzungen kann das Finanzamt einem 
Unternehmer gestatten, die Steuerberechnung nach vereinnahmten Entgelten 
vorzunehmen (sog. Istbesteuerung). Nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs 
kann bis zur formellen Bestandskraft der jeweiligen Jahressteuerfestsetzung rückwirkend 
von der Ist- zur Sollbesteuerung gewechselt werden. 

Im Streitfall hatte das Finanzamt einem Unternehmer gestattet, von der Istbesteuerung 
Gebrauch zu machen. Dementsprechend verfuhr er in den monatlich abgegebenen 
Umsatzsteuer-Voranmeldungen. Die Umsatzsteuerjahreserklärung dagegen beruhte auf 
der Sollbesteuerung und führte - mangels Einspruchserhebung durch den Unternehmer - 
zu einer formell bestandskräftigen Steuerfestsetzung. Später begehrte der Unternehmer 
für das Streitjahr wieder die Istbesteuerung. Er argumentierte, dass er mit Einreichung 
der Umsatzsteuerjahreserklärung nicht zur Sollbesteuerung zurückkehren konnte. Das 
sah das Gericht anders, da das Wahlrecht bis zur Bestandskraft der jeweiligen 
Jahressteuerfestsetzung zulässig sei. Auch die erneute Rückkehr für das Streitjahr von 
der Soll- zur Istbesteuerung versagte das Gericht dem Unternehmer, da dieser seinen 
diesbezüglichen Antrag erst nach der formellen Bestandskraft des Umsatzsteuerbescheids 
gestellt hatte. 



 

 

Zwingende Angabe des Lieferzeitpunkts in einer Rechnung als Voraussetzung 
für den Vorsteuerabzug 

Nach dem Gesetzeswortlaut war es bisher nicht eindeutig, ob die Angabe des Zeitpunkts 
einer Lieferung oder Leistung in der Rechnung notwendig war, wenn dieser mit dem 
Rechnungsdatum übereinstimmte. 

Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass der Zeitpunkt der Lieferung in einer 
Rechnung zwingend anzugeben ist, und zwar auch dann, wenn er mit dem 
Ausstellungsdatum der Rechnung übereinstimmt. Fehlt der Zeitpunkt der Lieferung in 
einer Rechnung, kann keine Vorsteuer abgezogen werden. 

Für Rechnungen über Abschlagszahlungen ist die Angabe allerdings entbehrlich. 

ALLE STEUERPFLICHTIGE 

Krankengeld aus der gesetzlichen Krankenversicherung unterliegt dem 
Progressionsvorbehalt 

Nach dem Einkommensteuergesetz unterliegt das von einer gesetzlichen Krankenkasse 
gezahlte Krankengeld dem Progressionsvorbehalt. Das Krankengeld selbst ist zwar 
steuerfrei. Es erhöht aber die Steuer auf die übrigen Einkünfte, weil es bei der 
Berechnung des Steuersatzes für die übrigen steuerpflichtigen Einkünfte berücksichtigt 
wird. Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass der Progressionsvorbehalt auch für das 
Krankengeld greift, das ein freiwillig bei einer gesetzlichen Krankenkasse Versicherter 
bezieht. Es mache keinen Unterschied, ob der Empfänger des Krankengelds freiwillig oder 
pflichtversichert sei. 

Im entschiedenen Fall wollte ein selbstständiger Schornsteinfeger, der freiwilliges Mitglied 
einer gesetzlichen Krankenkasse war, das bezogene Krankengeld nicht dem 
Progressionsvorbehalt unterwerfen. Er machte zusätzlich einen Verstoß gegen den 
Gleichheitssatz geltend, da das Krankengeld aus einer privaten Krankenversicherung 
nicht in den Progressionsvorbehalt einbezogen werden muss. Dem folgte das Gericht 
nicht, denn in Bezug auf Organisationsform und Grundstruktur unterscheide sich die 
gesetzliche Krankenversicherung wesentlich von der privaten Krankenversicherung, so 
dass die unterschiedliche Behandlung gerechtfertigt sei. 

Keine Steuerermäßigung bei haushaltsnahen Dienstleistungen für bar bezahlte 
Handwerkerrechnungen 

Die Inanspruchnahme von Handwerkerleistungen für Renovierungs-, Erhaltungs- oder 
Modernisierungsmaßnahmen kann beim Leistungsempfänger zur Minderung seiner 
Einkommensteuer führen. Voraussetzung ist u. a., dass die Aufwendungen bei ihm weder 
als Betriebsausgaben noch als Werbungskosten anzusehen sind. Außerdem muss die 
Zahlung auf Grund einer Rechnung auf das Bankkonto des Handwerkers geleistet 
werden. Damit schließt die Barzahlung eine Inanspruchnahme der Steuervergünstigung 
aus. So hat der Bundesfinanzhof entschieden. 

ELTERN 

Anspruch auf Kindergeld für Arbeit suchende Kinder 

Für Kinder, die das 18., aber noch nicht das 21. Lebensjahr vollendet haben, besteht ein 
Kindergeldanspruch, wenn das Kind arbeitslos und bei der Agentur für Arbeit als 
Arbeitssuchender gemeldet ist. Nach Auffassung des Bundesfinanzhofs sind die 
Voraussetzungen dafür grundsätzlich durch Bescheinigungen der Agentur für Arbeit 
nachzuweisen. Fehlt ein solcher Nachweis, führt dies jedoch nicht zwingend zur 
Versagung des Kindergelds. 

In dem der Entscheidung zu Grunde liegenden Fall hatte ein Arbeit suchendes Kind einen 
Termin bei der Arbeitsvermittlung nicht wahrgenommen. Die Agentur strich das Kind aus 
der Liste der Arbeitssuchenden. Die mit der Steuererklärung vorgelegte Bescheinigung 
umfasste auch nur diesen Zeitraum, so dass Kindergeld nur anteilig gewährt wurde. Im 
nachfolgenden Rechtsstreit konnten die Eltern nachweisen, dass sich das Kind telefonisch 
mit dem zuständigen Sachbearbeiter bei der Agentur in Verbindung gesetzt hatte.  



 

 

Dem Kind wurde versichert, dass es wieder in die Liste der Arbeitssuchenden 
aufgenommen würde. Während des fraglichen Zeitraums hatte das Kind nachweislich 
keine Tätigkeit ausgeübt. Das Gericht macht in dem Zusammenhang deutlich, dass der 
gesetzlich festgelegten dreimonatigen Meldefrist bei der Agentur für Arbeit im Rahmen 
der kindergeldrechtlichen Mitwirkungspflicht erhebliche Bedeutung zukommt. Aber auch 
andere Nachweise sind geeignet, die Arbeitssuche glaubhaft zu machen. 

ERBSCHAFT-/SCHENKUNGSTEUER 

Schenkungsteuerbefreiung bei Übertragung des Eigentums an einem nur 
teilweise als Familienwohnung genutzten Haus 

Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass eine vor dem 1.1.2009 erfolgte Schenkung 
eines zum Teil von der Familie selbst bewohnten Hauses für den entsprechenden Teil 
schenkungsteuerfrei war, wenn ein Ehegatte dem anderen Ehegatten seinen 
Miteigentumsanteil schenkte. 

Die Finanzverwaltung hatte bisher die Ansicht vertreten, dass nur die ausschließliche 
Nutzung eines Hauses zu eigenen Wohnzwecken eine Steuerbefreiung nach sich zog. 

Im entschiedenen Fall bewohnte die Familie eine Wohnung, eine weitere war als 
Büroraum an eine GmbH vermietet, während die Dachgeschosswohnung auf Grund eines 
dinglichen Wohnrechts von der Mutter bewohnt wurde. 

Hinweis: Seit dem 1.1.2009 ist die Steuerbefreiung auf alle Grundstücke ausgedehnt 
worden, wenn darin eine Wohnung zu eigenen Wohnzwecken genutzt wird. Das Urteil hat 
aber weiterhin Bedeutung für die Frage der Einbeziehung häuslicher Arbeitszimmer in die 
Nutzung einer Wohnung zu eigenen Wohnzwecken und für die Abgrenzung der eigenen 
Wohnzwecke zu den die Steuerbefreiung anteilig ausschließenden Wohnzwecken von 
Verwandten. 

Kein Betriebsvermögensfreibetrag für eine Anteilsschenkung unter 
Vorbehaltsnießbrauch 

Eheleute waren die alleinigen Gesellschafter einer Verwaltungs-GmbH und alleinige 
Kommanditisten einer KG, deren voll haftender Gesellschafter die Verwaltungs-GmbH 
war. Sie übertrugen im Wege der Schenkung Teile des festen Kommanditkapitals unter 
Zurückbehaltung des lebenslangen Nießbrauchsrechts auf ihre gemeinsamen Kinder. 
Zwecks Ausübung der Gesellschafterrechte in Gesellschafterversammlungen übertrugen 
die Kinder anschließend diese Rechte zurück auf ihre Eltern. Im Rahmen der 
Erbschaftsteuerveranlagung beantragten die die Erbschaftsteuer übernehmenden Eltern 
die Berücksichtigung des Betriebsvermögensfreibetrags. Dies wurde sowohl vom 
Finanzamt als auch vom Bundesfinanzhof abgelehnt. 

Durch die schenkweise Übertragung von Teilen der elterlichen Kommanditbeteiligungen 
sind die Kinder Mitinhaber des Gesellschaftsvermögens geworden. Die Gewährung des 
Betriebsvermögensfreibetrags setzt voraus, dass der Empfänger eines 
Mitunternehmeranteils auch Mitunternehmer der Gesellschaft wird. Daran fehlt es, wenn 
der übertragene Gesellschaftsanteil ertragsteuerlich als wirtschaftliches Eigentum einem 
Vorbehaltsnießbraucher zuzurechnen ist. 

Die Mitunternehmerstellung setzt für den Gesellschafter die Möglichkeit voraus, 
Mitunternehmerinitiative zu entfalten und Mitunternehmerrisiken zu tragen. 
Mitunternehmerinitiative bedeutet Teilhabe an den unternehmerischen Entscheidungen 
durch zumindest Ausübung der gesellschaftsrechtlichen Stimm-, Kontroll- und 
Widerspruchsrechte. Sie werden allein durch die Einräumung eines Nießbrauchsrechts an 
den Anteilen noch nicht beeinträchtigt. Kommt allerdings hinzu, dass dem Nießbraucher 
auch die mit den Anteilen verbundenen Gesellschafterrechte übertragen werden, ist die 
Möglichkeit, Mitunternehmerinitiative zu entfalten, ausgeschlossen. Aus diesem Grund 
kommt es nicht mehr auf die Frage an, ob und in welchem Ausmaß zusätzlich 
Mitunternehmerrisiken getragen werden. 

 

 


